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Guanin Germany c.V. 
c/o bhp Rechtsanwälte Herrn Aurelio des Sousa 
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60487 Frankfurt 

Frankfurt am Main, 23.02.2022 

Bescheid nach§ 60a Abs. 1 AO über 
die gesonderte Feststellung der Ein-
haltung der satzungsmäßigen Vor-
aussetzungen nach den§§ 51, 59, 60 
und 61 AO 

/ Zutreffendes ist @ angekreuzt 
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Die Satzung der B:I vorgenannten Körperschaft D Körperschaf\ 

(&zi:ai:bmq du Körpc:nct.fi) 

in der Fassung vom 10.052021 (zuletzt geändert am ) erfüllt die salZungsmäßigcn 
(IT .M\UITJ) (TT.MJ,.UJJJ) 

Voraussetzungen nach den§§ 51, 59, 60 und 61 AO. 

Hinweise zur Feststellung 
Eine Anerkennung, dass die tats!ichliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für die Anerkennung der Steuerbegünstigung nohvendigcn Erfordernis-
sen entspricht. ist mi1 dieser Feststellung nicht verbunden. 

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtJich der Besteuerung der Körperschaft und der Slcuerpflichtigen, die Zuwendungen in Form von 
Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die Közperschafl erbringen(§ 60a Abs . I Satz 2 AO). Die Bindungswirkung dieser Feststellung entfül11 ab 
dem Zeitpunkt. io dem die Rechtsvorschriften. auf denen die Feststellung beruht. aufgehoben oder geändert werden(§ 60a Abs . 3 AO). Trill bei 
den für die Feststellung erheblichen Verhältnissen eine Änderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Vcrhilt-
nisse aufzuheben(§ 60a Abs . 4 AO). 

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch von der tatsächlichen Geschäftsführung abhlingl, die der Nachprü-
fung durch das Finanzaml - ggf. im Rahmen einer Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäfisfllhrung muss auf die ausschließliche und 
unmittelbare Erfüllung der steuerbegfinstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen der Satzung entsprechen . 

Dies muss durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (insbesondere Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vcnnögensüber-
sicbt mit Nachweisen Ober Bildung und Entwicklung der Rücklagen) nachgewiesen werden(§ 63 AO) . Über die Steuervergünstigungen nach den 
cinzdoen Steuergesetzen wird im Rahmen des Veranlagungsverfahrens entschieden. 

In jedem falle ist die Közperschafl insoweit ertragsleuerpflichtig, als sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält, der kein Zweckbctncb 
ist. Soweit Közperscbaft.steuerpßicht gegeben ist, besteh! im gleichen Umfang Gewerbesleuerpflicht Durch die Gewährung der Steuerbefreiung 
von der Körperschaft- und Gewerbesteuer wird die UmsalZsleuerpOicht grundsätzlich nicht berilhr1. 

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer einzubehallen und an das Finanzamt abzufüh-
ren. 

Die Re-cbtsbehdfsbclrhrung bezieht skh nur aur dir vorstrhrndr Fcststtllune. 

Gern 7 _ Festslell ung der satt.ung,;gemißen Voraussetz ungen - Mir.t 2020 - bitte wenden -
Nachdruck Dur mit , ·orbnl&rr Ge11rhml&uDg der LudrJnna11:t!JchOrdc &Ulaltrl. 



~,w,is< zur Steuerbegünstigung 
Di• Körperschaft fördert 
GJ-mildlätigc- l:;J- kirchlichc:lwcckc, 
O folgende gemeinnützige Zwecke: 

öffentliches Ges11ndheitswesen und -pfle ,e 
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AO) 
J11gend- 11nd Altenhilfe 
(§ 5~ Abs. 2 Sa,: 1 Nr . ./ AO) 
Erziehung, Volks- und Berufsbildung 
~§ 52 Ab~. 2 Satz 1 Nr. 7 AO) 
internationale Gesinn11ng und Völkerverständi 11n 
(§ 52 ~bs. 2 Satz 1 Nr. 13 AO) g g 
Entw1cklungsz11sammenarbeit 
(§ 52 Abs. 2 Sa,: 1 Nr. 15 AO) 
Gleichberechtigung von Männern und Fra11en 
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 18 AO) 
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Abkürzungen: 
AO=Abgabenordnung, ßStBl=Bundessteucrblatt, EStG=Einkommensteuergesctz, EStDV=Einkommensteuer-
Durchführun sverordnun , GewStG=Gewerbesteue esetz, KStG=Kö erscbaflsteuer esetz 

Hinweise zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen 

Zuwendungsbestätigungen für Spenden 
Die Körperschall ist berechtig~ für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck(§ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen. Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerhcher Zuwendungsbe-
stätigungen stehen im Internet unter https: //www.formulare-bfinv.de als ausftlllbare Fonnulare zur Verfügung. 

Zuwendungsbestätigungen filr Mitgliedsbeiträge 
0 Die Körperschaft ist berechtig~ für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 

(§ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen. 

~atl-ist-nkhl-l>Grechtigl,füf-M¼lglioosbeiträgc-Zuweadungsoo,tätiguag""41aGh-.imt-li<>h-v<>rg<Scluioocoom-\l-Ofdru<>k--{§40 
Ab,. 1 liSID''J •"'''"lollen; woil Z,uool·• i.S. eGS § IOe •b,. 1 Sali! & liSIG gefö,aoFI mo,eoa 

Zuwenduogsbestätigungcn für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge i. S. des§ 50 Abs. 1 EStDV dürfen nur ausgestellt werden, wenn das Datum 
dieses Feststellungsbescheides nicht länger als drei Kalenderjahre zurückliegt und bisher kein Freistellungsbescheid oder keine Freistellung 
mittels Anlage zum Körperschaflsteuerbescheid erteilt wurden. Die Frist ist taggenau zu berechnen(§ 63 Abs. 5 AO). 

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwcndungsbestätigung ausstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der 
Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken veiwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. 

Dabei wird die entgangene Einkommensteuer oder Körpe~chaftsteuer mit 30%, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit I 5% der Zuwendung 
angesetzt(§ I Ob Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). 
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Hinweise zum Kapitalcrtragsteuerabzug 
. . . . b. zum 31. 12. 2024 zufließen, reicht für die a 

Bet Kap11alcrtrligcn, die ,s b Salz I Nr. 3 und Abs. 10 Salz I Nr. 3 Es Abstandnahme . vom Kapilalertragsteuerabzug na_ch. § 44 -
Abs. 4 und 7 Salz I Nr. 1 sowie Abs. 4 II b cbcides aus D IG dte Vorlage dieses Feststell ungsbcscheides oder die Oberlas 

· tl' h b I b. 1 Kop,·e dieses Feslste ungs es · as Gleich ·11 b' ·taJ sung emcr am tc eg au 1g en h d d tfilhrende Kr d' e g, 15 zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapt -
ertragsteuer nach§ 44b Abs. 6 Salz I Nr. 3 EStG durc as epo e tl- oder Ftnanzdienstleistungsinslitut. 

· · · · · S d § 43 Ab J S 12 J Nr I a EStG einen Betrag von 'O 000 E . b . . Soweit die Kap1talcrträgc 1. . es s. 3 · . I ä . - ·. . uro il ersteigen, ist ein Steuerabzug in Höhe von drei 
Fünftein vorzunehmen, wenn der Gläubiger bei Zufluss der Kaptla ertr ge rucht seit nund•stens einem Jahr ununterbrochen wirlscbaftlicher 
Eigentümer der Aktien oder Genussscheine ist. 
Die Vorlage dieses Feslstellungsbescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den die 
Befreiung von der Körpcrscbaftsteucr ausgeschlossen 1st. 

Begründung und Nebenbestimmung 

Datenschutzhinweis 
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenscbulz-
Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanz-
verwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik ,,Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem 
Finanzamt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden. Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, 
soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiga- Einspruch oder (nach einemzulässigen Einspruch) eine 
zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechls-
behelfsverfahrens. 

Der Einspruch ist bei dem oben genannten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu Obermitteln oder dort zur Niederschrift zu 
erkJären . 

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben 
worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag 
nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsur-
kunde oder mittels Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung. 
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